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Checkliste: Die Betriebsänderung auf einen Blick
  
	Zu tun:
	Erledigt:

	Gemäß § 111 Satz 1 BetrVG muss der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder geplanten Betriebsänderung unterrichten. Und zwar rechtzeitig und umfassend. 
Prüfen Sie, ob die Geschäftsleitung Ihnen alle erforderlichen Unterlagen gegeben hat. Diese sollten Sie in jedem Fall einsehen:
· ggf. Gutachten einer Unternehmensberatung
· Bilanzen und Wirtschaftsprüferberichte der letzten drei bis fünf Jahre
	

	Falls noch etwas fehlt: Verlangen Sie vom Arbeitgeber weitere Auskünfte!
	

	Beraten Sie im Gremium sozial verträglichere Alternativen zu den Plänen zur Geschäftsleitung und schlagen Sie diese dem Arbeitgeber vor.
	

	Beraten Sie anschließend mit dem Arbeitgeber über die geplante Umstrukturierung und deren Folgen. 
	

	Nehmen Sie Ihre anderen Mitbestimmungsrechte wahr, die sich im Zuge der Betriebsänderung ergeben können: 
· ggf. Rechte im Bereich der personellen Angelegenheiten (§§ 92 – 103 BetrVG)
· ggf. Mitbestimmungsrechte bei sozialen Angelegenheiten nach § 87 BetrVG
· ggf. Beteiligungsrechte im Bereich der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung (§§ 90, 91 BetrVG)
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